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Satzung des Turn- und Sportvereins 

Binswangen 1925 e.V.  

 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der 1925 in Binswangen gegründete Sportverein führt den Namen „Turn- 
und Sportverein Binswangen 1925 e.V.“.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Binswangen und ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Augsburg unter der Nummer VR 30021 eingetragen. 

(3)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. 
(BLSV). Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die 
Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband 
e.V. vermittelt. 

 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports und der sportlichen 
Jugendhilfe. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errich-
tung von Sportanlagen und der Förderung sportlicher Übungen und Leis-
tungen durch Ausübung von Sportarten, die vom BLSV anerkannt sind 
(§ 8 BLSV-Satzung).  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch 
auf das Vereinsvermögen. 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüg-
lich dem Bayerischen Landes-Sportverband e. V. und den betroffenen 
Sportfachverbänden an. 
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§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Be-
schlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minder-
jähriger bedarf der Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(3) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(4) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahl-
recht.  

(5) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr.  

(6) Jüngere Mitglieder können an der Mitgliederversammlung und den Abtei-
lungsleiterversammlungen teilnehmen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung 
des Vereins. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch von 
dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit 
zum Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder 
eines Organs ausgeschlossen werden, 

a) wenn das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflicht 
nicht nachgekommen ist, 

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck ver-
stößt, 

c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssat-
zung und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder 
gegen Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Vereinslebens, 

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zweidrittel-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Übt das Mitglied ein Amt in 
einem Vereinsorgan aus, so entscheidet in Abweichung von Satz 1 das 
Organ über den Ausschluss, das auch für die Bestellung dieses Vereinsor-
gans zuständig ist. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben.  

(5) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vereinsausschuss 
seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 
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(6) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss bei 
Vorliegen einer der in Abs. 3 für den Vereinsausschluss genannten Vo-
raussetzungen mit folgenden Ordnungsmaßnahmen belegt werden: 

a) Verweis, 

b) Ordnungsgeld, das der Vereinsausschuss in angemessener Höhe fest-
legt.  

c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und 
sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen 
der Verein angehört, 

d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom 
Verein betriebenen Sportanlagen und Gebäude. 

(7) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels einge-
schriebenen Briefes oder per Boten mit Begründung und unter Angabe der 
Rechtsmittel zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt je-
doch bereits mit der Beschlussfassung ein. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, blei-
ben hiervon jedoch unberührt. 

 

§ 5 Beiträge 

(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag und gegebenenfalls einen Sparten-
beitrag zu leisten.   

(2)  Der Jahresbeitrag sowie die Fälligkeit werden von der Mitgliederversamm-
lung festgesetzt; die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. Die Beiträge dürfen 
nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft ausge-
schlossen wäre.  

(3) Spartenbeiträge können durch die Abteilungsversammlung beschlossen 
werden. Diese Beiträge bedürfen der Zustimmung durch den Vereinsaus-
schuss. 

(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbin-
dung und der Anschrift mitzuteilen. 

 

§ 6 Rechtsmittel 

(1) Gegen den Ausschlussbeschluss (§ 4 Abs. 3,4) bzw. Belegung von Ord-
nungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 6) ist innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. 
Diese entscheidet alsdann auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung end-
gültig. 
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(2)  Ist bereits die vereinsinterne, erstinstanzliche Zuständigkeit der Mit- 
gliederversammlung für den Ausschlussbeschluss begründet, so entfällt 
die Möglichkeit der vereinsinternen, zweitinstanzlichen Überprüfung des 
Ausschlussbeschlusses durch die Mitgliederversammlung. Der Betreffende 
kann den Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich anfechten. 
Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 
Nimmt das Mitglied die Möglichkeit des vereinsinternen Anfechtungs-
verfahrens nicht fristgemäß wahr und/oder ficht das Mitglied den Aus-
schlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach Beschlussfassung durch 
die Mitgliederversammlung gerichtlich an, so wird der Beschluss wirksam. 
Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die Frist be-
ginnt jeweils mit Zustellung des Ausschlussbeschlusses bzw. der Entschei-
dung des vereinsintern, zweitinstanzlich entscheidenden Organs zu laufen. 

 

§ 7 Organe des Vereines 

Organe des Vereines sind: 

• der Vorstand 

• der Vereinsausschuss  

• die Mitgliederversammlung 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

• 1. Vorsitzenden 

• 2. Vorsitzenden 

• 3. Vorsitzenden 

• 1. Kassierer 

• 2. Kassierer 

• 1. Schriftführer 

• 2. Schriftführer 

• Jugendleiter 

 (2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden 
oder durch den 2. Vorsitzenden allein vertreten (Vorstand im Sinne des § 
26 BGB). Im Innenverhältnis zum Verein wird der 2. Vorsitzende jedoch 
nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig. 

(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von 3 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt je-
derzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mit-
glied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereins-
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ausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu 
wählen. 

(4) Wiederwahl ist möglich. 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrge-
nommen werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und 
dieses Amt durch eine Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt wer-
den kann. Das gilt jedoch nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
Insbesondere können jedoch Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in ei-
nem Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen. 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. In Innenverhältnis kann die 
Vollmacht des Vorstands durch eine Vereinsordnung beschränkt werden. 
Die Mitglieder des Vorstands haben das Recht, an allen Sitzungen der Ab-
teilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen. Der 1. Vorsitzende be-
ruft und leitet die Sitzungen des Vorstands. Der Vorstand tritt zusammen, 
wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es be-
antragen. 

(7) Der Vorstand ist, unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt sind, 
beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. 

(8) Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder wer-
den. 

(9) Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
ermächtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die 
zur Behebung gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich 
oder zweckdienlich sind. 

(10) Über die Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 9 Vereinsausschuss 

(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 

• den Mitgliedern des Vorstands 

• den Abteilungsleitern 

• Jugendleiter JFG Riedberg 

• bis zu 5 Beisitzern 

 (2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, an-
sonsten nach Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies bean-
tragt. Die Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden, im Falle dessen 
Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden oder ein anderes Vorstandsmit-
glied einberufen und geleitet. 

(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand und unterstützt ihn bei der 
Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Durch Be-
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schluss kann die Mitgliederversammlung weitergehende Einzelaufgaben 
übertragen. 

(4)  Über die Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr 
statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, 
wenn dies von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorsitzenden beantragt wird 
oder der Vereinsausschuss dies beschließt.  

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vor-
stand durch Veröffentlichung und Bekanntgabe in der Tageszeitung bzw. 
dem Vereinsaushang. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin 
der Versammlung muss eine Frist von vier Wochen liegen.  

(3) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Ta-
gesordnung mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 

• Entgegennahme der Berichte 

• Kassenbericht und Bericht des Kassenprüfers 

• Entlastung des Vorstands und des Vereinsausschuss 

• Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

• Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

(4)  Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversamm-
lung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. 

(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Sat-
zung nichts Anderes bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stim-
me gezählt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Eine Änderung des Vereinszwecks 
erfordert die Zustimmung von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen.  

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung vom 2. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 3. Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstands 
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 
den Leiter. 

(7) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. 
Eine geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn dies von einem der er-
schienenen stimmberechtigten Mitglieder beantragt wird. 
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(8) Soweit die Mitgliederversammlung nichts Anderes bestimmt, werden die 
zu wählenden Personen in Einzelwahlgängen gewählt. 

Gewählt ist der Kandidat, der die einfache Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten hat. Kandidieren bei einem Wahlgang mehrere 
Personen für ein Amt und erreicht keiner der Kandidaten die einfache 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die Stichwahl ist solange zu wie-
derholen, bis einer der beiden Kandidaten die erforderliche einfache Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. 

(9) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 

a)  Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 

b)  Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des 
Kassenberichtes, 

c)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung 
und über Vereinsordnungen, 

d)  Wahl, Abberufung und Entlastung des Jugendleiters JFG Riedberg,  

e)  Wahl, Abberufung und Entlastung der Beisitzer 

f)  Beschlussfassung über das Beitragswesen, 

g)  Beschlussfassung über die Rücklagenbildung, 

h)  Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen, 

i)  Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehren-
vorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes, 

j)  weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 
ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 

(10) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge min-
destens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden 
des Vereins eingegangen sind. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt 
werden, wenn die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit 
der abgegebenen, gültigen Stimmen beschließt, dass sie als Tagesord-
nungspunkte aufgenommen werden.  

11) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese 
ist vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
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§ 11 Ausschüsse 

(1) Der Vereinsausschuss kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben 
Ausschüsse bilden, deren Mitglieder er beruft. 

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den 
1. Vorsitzenden im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen. 

§ 12 Kassenprüfung 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählten 
zwei Prüfer überprüfen jährlich die Kassengeschäfte des gesamten Verei-
nes einschließlich der Kassen von Untergliederungen in rechnerischer und 
sachlicher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterla-
gen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist 
jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten. Die Kassenprüfer be-
antragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlas-
tung der Kassierer.  

(2) Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so wird die 
Kassenprüfung bis zum Ende der Wahlperiode von dem noch im Amt be-
findlichen Kassenprüfer durchgeführt. 

(3) Sonderprüfungen sind möglich. 

§ 13 Abteilungen 

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können vom Vorstand mit Ge-
nehmigung des Vereinsausschusses rechtlich unselbstständige Abteilun-
gen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach Maßgabe der Beschlüsse 
des Vereinsausschusses das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen Be-
reich tätig zu sein. 

(2) Die Abteilungsversammlungen wählen ihre Abteilungsleitung (Abteilungs-
leiter, Stellvertreter, Mitarbeiter (denen besondere Aufgaben übertragen 
werden) auf die Dauer von 3 Jahren. 

(3) Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwort-
lich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet.  

§ 14 Haftung 
(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung die in 

§ 3 Nr. 26 und § 3 Nr. 26 a EStG vorgesehenen Höchstgrenzen im Jahr 
nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegen-
über dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verur-
sachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des 
Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Be-
nutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit sol-
che Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
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§ 15 Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
Die Umsetzung der o. g. Rechtsvorschriften und der entsprechenden 
Durchführungsvorschriften ergibt sich aus der Datenschutzordnung des 
TSV Binswangen 1925 e.V. 

 

§ 16 Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und 
unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Die Einberufung einer solchen Versamm-
lung darf nur erfolgen, wenn es der Vereinsausschuss mit einer Mehrheit 
von Dreiviertel aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder dies von einem 
Viertel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 
wurde. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreivier-
telmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine 
Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine 
weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Ein-
berufung hinzuweisen. 

(2)  In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, 
die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 

(3) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es 
wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 
Sinne dieser Satzung zu verwenden, an die Gemeinde Binswangen, Land-
kreis Dillingen. 

 

§ 17 Sprachregelung 
Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktions-
bezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so 
können unabhängig davon alle Ämter von Frauen und Männern besetzt werden. 

 

§ 18 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 11. März 2023 geändert 
und in der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung 
in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 

 


